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Macht ein Unfallversicherungsträger wegen der Zahlung eines Verletztengeldes einen nach 
§ 116 Abs. 1 SGB X übergegangenen Schadensersatzanspruch geltend, ist der kongruente 
Erwerbsschaden eines selbständigen Unternehmers nach den Grundsätzen für die Ermitt-
lung des entgangenen Gewinns zu schätzen. 
 

§ 116 SGB X, §§ 249, 252 Satz 2 BGB 
 
Urteil des BGH vom 23.02.2010 – VI ZR 331/08 –  
Aufhebung und Zurückverweisung des Urteils des OLG Celle vom 13.11.2008 – 5 U 1/08 –  
 

Streitig ist vorliegend die Erstattung von Aufwendungen des klagenden UV–Trägers für eine 
kraft Satzung versicherte Unternehmerin (Verletztengeld und darauf entfallende Sozialversi-
cherungsbeiträge) durch den beklagten Kfz-Haftpflichtversicherer (unstreitige Haftung dem 
Grunde nach).  
 
Nach Auffassung des Berufungsgerichts – so der BGH – müsse die Klägerin (Kl.) hinsichtlich 
der Höhe des Anspruchs nur nachweisen, welche Leistungen sie an die Geschädigte erbracht 
habe. Selbst wenn diese tatsächlich weniger als das Verletztengeld verdient haben sollte, sei 
der der Kl. entstandene, dem Erwerbsschaden der Geschädigten kongruente Schaden das auf 
gesetzlicher Grundlage ausgezahlte Verletztengeld (§§ 45 Abs. 1, 47 Abs. 5 SGB VII). 
 
Dem tritt der BGH entgegen. Gegenstand der Ersatzpflicht beim Forderungsübergang nach 
§ 116 SGB X sei nur der Schaden des Verletzten. Die im Sozialrecht vorgenommene abstrakte 
Berechnung des Erwerbsschadens (vgl. Rz. 12) könne nicht auf den für den Forderungsüber-
gang nach § 116 Abs. 1 SGB X maßgeblichen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch des 
Geschädigten übertragen werden, vielmehr sei hier nach haftpflichtrechtlichen Grundsätzen auf 
den tatsächlich eingetretenen Erwerbsschaden abzustellen. Dies müsse auch für das Ver-
letztengeld eines Unternehmers gelten, bei dem – wie hier – der Jahresarbeitsverdienst nach 
der Satzung des UV-Trägers fiktiv festgesetzt werde (vgl. §§ 47 Abs. 5, 83 Satz 1 SGB VII). 
Mithin seien im Streitfall für den übergangsfähigen Erwerbsschaden der Versicherten der Kl. die 
haftpflichtrechtlichen Grundsätze für die Ermittlung des entgangenen Gewinns der Geschädig-
ten zugrunde zu legen. Die Höhe des zum gezahlten Verletztengeld kongruenten Schadenser-
satzanspruchs der Geschädigten aus §§ 842, §§ 7 Abs. 1, 11 StVG sei unter Berücksichtigung 
der durch §§ 287 Abs. 1 ZPO, 252 Satz 2 BGB gewährten Erleichterungen festzustellen. Nach 
der Rechtsprechung des Senats dürften dabei zwar im Allgemeinen für die schwierige Darle-
gung der hypothetischen Entwicklung des Geschäftsbetriebs eines Selbständigen keine zu 
strengen Maßstäbe angelegt werden. Für die Schätzung des Erwerbsschadens müssten aber 
hinreichende Anknüpfungstatsachen dargelegt werden. Es bedürfe grundsätzlich der Darlegung 
konkreter Anhaltspunkte für die Schadensermittlung, um eine ausreichende Grundlage für die 
sachlich-rechtliche Wahrscheinlichkeitsprognose des § 252 BGB und in der Folge für eine ge-
richtliche Schadensschätzung nach § 287 ZPO zu haben, weil sich der Ausfall oder die Beein-
trächtigung der Arbeitsfähigkeit sichtbar im Erwerbsergebnis konkret ausgewirkt haben müsse. 
Auch die erleichterte Schadensberechnung nach § 252 Satz 2 BGB in Verbindung mit § 287 
Abs. 1 ZPO lasse eine völlig abstrakte Berechnung eines Erwerbsschadens nicht zu (mit Nach-
weisen, vgl. u.a. Urteile des BGH vom 20.03.1984 – VI ZR 14/82 – [BGHZ 90, 334 ff.], HVBG-
INFO 11/1984, S. 0097-0102, und vom 17.01.1995 – VI ZR 62/94 – HVBG-INFO 08/1996, 
S. 0604-0605). 

 
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 23.02.2010  – VI ZR 331/08  –  
wie folgt entschieden: 
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